
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Neuss 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Neuss 

(Vergnügungssteuersatzung) 
vom 13. Dezember 2002 

 
Aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 3. 
Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) und der §§ 1 bis 3 und 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. April 2005 (GV. NRW. S. 488), hat der Rat der Stadt Neuss in seiner 
Sitzung am 16. Dezember 2005 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungsteuer in der Stadt Neuss (Vergnügungssteuersatzung) 
vom 13. Dezember 2002 wird wie folgt geändert: 
 
§ 8 erhält rückwirkend für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005 folgende Fassung: 
 

“§8 
Nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der Apparate 

 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen 

Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei Ap-
paraten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Einspielergebnis (sogenannter Kasseninhalt) 
ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Ge-
winne  

 
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 4 a)  

 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  10 v .H. des Einspielergebnisses   
      höchstens 240 Euro je Apparat und Monat 

 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  40 Euro je Apparat und Monat 

 
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 4 b) bei 

 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  10 v.H. des Einspielergebnisses   
      höchstens 50 Euro je Apparat und Monat 

 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   25 Euro je Apparat und Monat 

 
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten  
 (§ 1 Nr. 4 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätig- 
 keiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden  
 oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges  
 oder pornographische und die Würde des Menschen ver- 
 letzende Praktiken zum Gegenstand haben 
 
       300 Euro je Apparat und Monat 



 
(2) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ist der Steuerschuldner verpflichtet, die Steuer selbst zu 

errechnen. Bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist der Stadt eine Steueran-
meldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen und die errechnete Steuer an die 
Stadtkasse zu entrichten. Die unbeanstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als Steuer-
festsetzung. Bei der Besteuerung nach den Einspielergebnissen sind den Steueranmeldungen Zähl-
werk-Ausdrucke für den jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufügen, die als Angaben mindestens 
Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruckes, die An-
zahl der entgeltpflichtigen Spiele und den Gesamtbetrag der aufgewendeten Geldbeträge enthalten 
müssen. 

 
(3) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. 

Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr 
Spielvorgänge ausgelöst werden können. 

 
(4) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so 

wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. 
 
(5) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, jede Änderung 

hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgenden 
Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines 
Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparate-
tausch im Sinne des Abs. 3 braucht nicht angezeigt zu werden.” 

 
Artikel 2 

 
1.) Die §§ 8 bis 10 werden wie folgt neu gefaßt: 
 

“§ 8 
Nach der Größe des benutzten Raumes 

 
(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 2 ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutzten 

Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich 
nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume ein-
schließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräu-
men. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien. 

 
(2) Die Pauschsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstal-

tungsfläche in geschlossenen Räumen 2,00 Euro. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird 
ein Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt. 

 
(3) Die Stadt Neuss kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der 

Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist. 
 

§ 9 
Nach der Roheinnahme 

 
(1) Die Pauschsteuer ist, soweit sie nicht nach den Vorschriften der §§ 7, 8 und 9 festzusetzen ist, nach 

der Roheinnahme zu berechnen. Der Steuersatz beträgt 5 v. H. Als Roheinnahme gelten sämtliche 
vom Veranstalter gemäß § 6 Abs. 2 von den Teilnehmern erhobenen Entgelte. 

 



(2) Die Roheinnahmen sind der Stadt Neuss spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu erklären. 
Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis zum 7. 
Werktag des nachfolgenden Monats abzugeben. 

 
(3) Die Stadt Neuss kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe der Roheinnahme be-

freien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzelfalle besonders 
schwierig ist. 

 
§ 10 

Nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der Apparate 
 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen 

Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Einspielergebnis (so genannter Kassen-
inhalt) ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausge-
zahlten Gewinne  

 
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 4 a)  

 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit   10 v.H. des Einspielergebnisses je Apparat 
und Monat 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   40 Euro je Apparat und Monat 

 
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 4 b) bei 

 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit   10 v.H. des Einspielergebnisses je Apparat 
und Monat 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   25 Euro je Apparat und Monat 
 

3.  in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten  
 (§ 1 Nr. 4 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätig- 
 keiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden  
 oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges  
 oder pornographische und die Würde des Menschen ver- 
 letzende Praktiken zum Gegenstand haben 300 Euro je Apparat und Monat 

 
(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. 

Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr 
Spielvorgänge ausgelöst werden können. 

 
(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so 

wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. 
 
(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, jede Änderung 

hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgenden 
Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines 
Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparate-
tausch im Sinne des Abs. 3 braucht nicht angezeigt zu werden.” 

 
2.) Nach § 10 werden die §§ 10a und 10b eingefügt:  
 



“§ 10 a 
Abweichende Besteuerung 

 
(1) Soweit für Besteuerungszeiträume die Einspielergebnisse nicht durch Ausdrucke manipulationssi-

cherer elektronischer Zählwerke nachgewiesen und belegt werden kann oder auf Antrag des Steu-
erschuldners kann bei den Besteuerungstatbeständen nach § 10 eine Besteuerung nach der Zahl der 
Apparate erfolgen. 
 

(2) Im Falle des Abs. 1 beträgt die Steuer je Kalendermonat und Apparat  
 
1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit 

 
a) in Spielhallen        240 Euro, 
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten     40 Euro, 
 

(3) für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 
 
a) in Spielhallen         50 Euro, 
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten     25 Euro, 
 

(4) für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die 
eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, 

          300 Euro. 
 

10 b 
Verfahren bei abweichender Besteuerung 

 
(1) Der Antrag auf abweichende Besteuerung nach § 10 a ist bis spätestens zum 31. Dezember für die 

Zeit vom Beginn des folgenden Kalenderjahres an zu stellen. 
 

(2) Die abweichende Besteuerung hat so lange Gültigkeit, bis sie schriftlich gegenüber der Gemeinde 
widerrufen wird. Eine Rückkehr zur Regelbesteuerung sowie erneute Wechsel zur abweichenden 
Besteuerung sind jeweils nur zum Beginn des folgenden Kalenderjahres zulässig. 
 

(3) Betreibt ein Halter im Gebiet der Stadt Neuss mehrere Apparate mit Gewinnmöglichkeit, so kann 
die abweichende Besteuerung nur für alle Apparate mit Gewinnmöglichkeit einheitlich beantragt 
werden.” 

 
3.) Die §§ 12 bis 15 werden wie folgt neu gefaßt: 
 

“§ 12 
Entstehung des Steueranspruches 

 
Der Vergnügungssteueranspruch entsteht im Falle der Pauschsteuer nach den §§ 10 und 10a mit der 
Aufstellung des Apparates an den in § 1 Nr. 4 genannten Orten, ansonsten mit dem Abschluss der Ver-
anstaltung. 
 

§ 13 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Stadt Neuss ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die Pauschsteuer 

für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen. In diesen Fällen ist die Steuer für das je-



weilige Kalendervierteljahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu entrichten. 
Die Steuer kann auf Antrag zu je einem Zwölftel des Jahresbetrages am 15. jeden Kalendermonats 
entrichtet werden. 

 
(2) Die Vergnügungssteuer, die für zurückliegende Zeiträume festgesetzt wird, ist innerhalb eines Mo-

nats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.  
 
(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 10 ist der Steuerschuldner verpflichtet, die 

Steuer selbst zu errechnen. Bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist der 
Stadt/Gemeinde eine Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen und 
die errechnete Steuer an die Stadtkasse/Gemeindekasse zu entrichten. Die unbeanstandete Entge-
gennahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung. 

 
(4) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine Steueranmeldung nicht 

abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Anmeldung festzusetzen ist. In diesem Fall ist die 
Steuer innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten. 

 
(5) Bei der Besteuerung nach den Einspielergebnissen sind den Steueranmeldungen nach Abs. 3 

Zählwerk-Ausdrucke für den jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufügen, die als Angaben min-
destens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruckes, 
die Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele und den Gesamtbetrag der aufgewendeten Geldbeträge 
enthalten müssen. 

 
§ 14 

Verspätungszuschlag 
 

Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe einer 
Steuererklärung (Steueranmeldung) erfolgt nach der Vorschrift des § 152 der Abgabenordnung in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 15 
Steuerschätzung 

 
Soweit die Stadt/Gemeinde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, kann sie 
sie schätzen. Es gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung.” 
 
4.) Nach § 15 werden folgende neue §§ 16 und 17 eingefügt:  
 

“§ 16 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
Die Gemeinde ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung der Steueranmeldungen und zur Feststellung 
von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und die 
Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu verlangen. 
 

§ 17 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969, in der jeweils geltenden Fassung, handelt, wer als Veran-
stalter vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt: 
 



1. § 5 Abs. 1:  Ausgabe von Eintrittskarten 
 
2. § 5 Abs. 2: Hinweis auf die Eintrittspreise  
 
3. § 5 Abs. 3:  Vorlage der Eintrittskarten bei der Anmeldung der Veranstaltung 
 
4. § 5 Abs. 4:  Führung und Aufbewahrung des Nachweises über die ausgegebenen Eintrittskarten  
 
5. § 5 Abs. 5: Abrechnung der Eintrittskarten 
 
6. § 7 Abs. 2:  Erklärung des Spielumsatzes 
 
7. § 9 Abs. 2:  Erklärung der Roheinnahmen 
 
8. § 10 Abs. 4:  Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates sowie Änderung (Erhö-

hung) des Apparatebestandes 
 
9. § 11 Abs. 1:  Anmeldung der Veranstaltung und umgehende Anzeige von steuererhöhen den Ände-

rungen 
 
10. § 13 Abs. 3: Einreichung der Steueranmeldung 
 
11. § 13 Abs. 5: Einreichung der Zählwerkausdrucke.” 
 

Artikel 3 
 

Artikel 1 tritt rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Satzung mit dem 1. Ja-
nuar 2006 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Hinweis: 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluß vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

 
Neuss, den 16. Dezember 2005 
 
Herbert Napp 
Bürgermeister 


